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Resolution zur Novellierung der Bundesartenschutzverordnung
vom 25. August 1980

Verabschiedet auf dem 22. Bayerischen Entomologentag am 7. 4. 1984

Die versammelten Teilnehmer des 22. Bayerischen Entomologentages fordern den
Gesetzgeber auf, im Zuge der Novellierung der Bundesartenschutzverordnung die

Auflistung einer Vielzahl von Insektenarten aus Anlage 1 dieser Verordnung ersatzlos

zu streichen, mit Ausnahme der wenigen Arten, welche tatsächlich auch durch verant-
wortungslose Sammeltätigkeit gefährdet sind (z. B. Parnassius apollo) und die z. B. das
frühere BayNatschG unter Scliutz gestellt hatte.

Begründung:

—Nachweislich ist (im Unterschied zu Wirbeltieren) der weitaus überwiegende Teil

der bedrohten Insektenai-ten nicht durch Sammler gefährdet, sondern fast aus-
schließlich durch Beeinträchtigung ihrer Lebensräume: Durch Kultivierung von
Mooren und Heidegebieten, Meliorierung von Streuwiesen und Magerrasen, inten-

sivere land- und forstwirtschaftliche Nutzung, Verbauung und Verschmutzung der
Gewässer, Entfernung von alten Bäumen bzw. ihrer morschen Partien etc., wird
dem größten Teil der heimischen Insektenwelt systematisch die Existenzgrundlage
entzogen.

—Durch die allgemeine Poenalisierung des Insektensammelns wird der notwendige
Nachwuchs an wissenschaftlich arbeitenden Entomologen empfindlich reduziert, da
dieser Personenkreis kaum die Möglichkeit hat, Ausnahmegenehmigungen zu er-

halten. Auch der Kreis der Amateur-Entomologen, aus dem der überwiegende Teil

unseres faunistischen und ökologischen Wissens über die Insekten hervorgegangen
ist, wird in besonders gravierender Weise in seiner wichtigen Tätigkeit behindert.

—Durch das Sammelverbot wird ferner die Erhebung von faunistisch-ökologischem
Datenmaterial über schützenswerte Insekten-Lebensräume weitgehend unterbun-
den, so daß deren wirksame Erhaltung aus Kenntnismangel unterbleibt.

—Die notwendige Atmosphäre guter Zusammenarbeit zwischen Naturschutzorganen
und Entomologen wird nachhaltig gestört, obgleich niemand stärl^er an der Erhal-
tung der einheimischen Insektenwelt interessiert ist als gerade die Insektenforscher
selbst.

Zur eingehenderen Begründung der angeführten Tatbestände wird auf die im An-
hang zitierte Literatur verwiesen.

Die versammelten Tagungsteilnehmer fordern zugleich alle Kollegen auf, darauf
hinzuwirken, neben verantwortungsvollem und sinnvoll eingeschränktem Sammeln
vor allem der Erforschung von Biologie und Ökologie einheimischer Arten größei-e

Aufmerksamkeit zu widmen.
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